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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

29.08.1996 

Geschäftszahl 

96/06/0131 

Rechtssatz 

Eine EWR-widrige Beschränkung des Kapitalverkehrs liegt hinsichtlich eines Bauwerbers nicht vor, wenn es an 
einer Auslandsberufung mangelt und der Bauwerber zudem am Erwerb des betreffenden Gebäudes nicht 
gehindert war. 


